
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2008/12/17 2006/13/0198
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.12.2008

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §245 Abs3;

BAO §246;

BAO §248;

BAO §85 Abs1;

Rechtssatz

Ein Antrag auf Verlängerung der Berufungsfrist ist ein Anbringen zur Geltendmachung von Rechten im Sinne des § 85

Abs. 1 BAO. Antragsberechtigt sind diejenigen, die nach § 246 BAO zur Einbringung einer Berufung berechtigt sind,

ebenso die nach § 248 BAO Berufungslegitimierten (vgl. z.B. Ritz, BAO3, § 245 Tz 12, mwN).
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